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1. Vorbemerkungen 

1 § 1 Satz 1 InsO sieht die Möglichkeit vor, neben der gemeinschaftlichen Gläubigerbefriedigung 

durch Verwertung des Schuldnervermögens („Regelabwicklung“) in einem Insolvenzplan ab-

weichende Regelungen „insbesondere zum Erhalt des Unternehmens“ zu treffen. Das in den 

§§ 217 bis 269 InsO geregelte Insolvenzplanverfahren bildete das Kernstück der Insolvenz-

rechtsreform von 1999. In das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-

nehmen (ESUG) vom 01.03.2012 sind Erfahrungen mit Insolvenzplänen seit der Insolvenz-

rechtsreform eingeflossen. Dies betrifft insb. Regelungen zum Ablauf des Insolvenzplanver-

fahrens, die Konkretisierung der Voraussetzungen für die Einlegung von Rechtsmitteln und 

die Einbindung von Gesellschaftern als Beteiligte des Insolvenzplans (z.B. Debt-Equity-Swap).  

2 Insolvenzpläne eröffnen im Rahmen der Gläubigerautonomie die Möglichkeit, abweichend von 

der gesetzlichen Regelabwicklung, eine für alle Beteiligten vorteilhaftere Variante der Interes-

senbefriedigung zu ermitteln und verbindlich festzulegen, die die Gläubiger – sollte das sog. 

Obstruktionsverbot zur Anwendung kommen (§ 245 Abs. 1 Nr. 1 InsO) – jedenfalls nicht 

schlechter stellen darf als ohne Insolvenzplan. Als Grundlage für einen derartigen Ausgleich 

der unterschiedlichen Interessen können Insolvenzpläne nur dienen, wenn sie die für die Ent-

scheidungsfindung der Gläubiger erforderlichen Informationen vollständig und klar enthalten. 

In diesem IDW Standard wird verdeutlicht, welche Sachverhalte regelmäßig in Insolvenzplä-

nen zu regeln sind und welche Gliederung des Insolvenzplans empfehlenswert ist.  

3 Inhalt und Aufbau eines Insolvenzplans sind vom Gesetzgeber nur hinsichtlich der Grobstruk-

turierung in einen darstellenden und einen gestaltenden Teil (§§ 219 bis 221 InsO) sowie der 

in §§ 229 und 230 InsO genannten Anlagen, nicht jedoch im Einzelnen geregelt und werden 

in der Literatur zum Teil kontrovers diskutiert. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 

e.V. (IDW) legt in diesem IDW Standard die Berufsauffassung dar, welche Anforderungen an 

einen Insolvenzplan zu stellen sind.  

4 Der Wirtschaftsprüfer kann dabei in unterschiedlichen Funktionen auftreten: Zum einen kann 

er den Insolvenzplan oder Teile davon im Auftrag Dritter beurteilen. Zum anderen kommt ne-

ben einer vollumfänglichen Erstellung eines Insolvenzplans im Auftrag des Insolvenzverwal-

ters oder Schuldners die Erarbeitung von Teilbereichen eines Insolvenzplans infrage, z.B. die 

Erstellung des darstellenden Teils, die betriebswirtschaftliche und/oder bilanzielle Abbildung 

von Restrukturierungsmaßnahmen oder die Erstellung der Quotenvergleichsrechnung. Im 

Rahmen von Quotenvergleichsrechnungen können „Fairness Opinions“ nach IDW S 82 erstellt 

oder Unternehmensbewertungen nach IDW S 1 i.d.F. 20083 zur Beurteilung der übertragen-

den Sanierung als Alternative zur Sanierung über den Insolvenzplan durchgeführt werden.  

 
2 IDW Standard: Grundsätze für die Erstellung von Fairness Opinions (IDW S 8) (Stand: 17.01.2011).  
3 IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S 1 i.d.F. 2008) (Stand: 

04.07.2016).  


